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Kreis Lippe 
 
305 10. Sitzung des 9. Beirats bei der unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 10. Sitzung des 9. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 

Mittwoch, den 24.08.2016, um 15.30 Uhr 
 
im Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
 

Raum 404 (Ebene 4) 
 
statt. 
 
Evtl. Zusätze: 
 
 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
 
Detmold, 11.07.2016 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
gez. 
Siegmund Gedeon 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
306 Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 3 c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) für die 
Entnahme von Grundwasser aus zwei 
Schachtbrunnen der Wassergewinnungsanla-
ge „Beinker Bruch“, in Horn-Bad Meinberg, 
Gemarkung Bad Meinberg, Flur 1, Flurstücke 
243, 

 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg, vertreten durch die Stadt-
werke Horn-Bad Meinberg, hat die Erlaubnis gem. § 8 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Wiederaufnahme 
der Entnahme von Grundwasser aus den Schachtbrunnen 
der Wassergewinnungsanlage “Beinker Bruch“ in Horn-Bad 
Meinberg, Gemarkung Bad Meinberg, Flur 1, Flurstücke 
243 in einer Menge bis zu 360 m³/d, 100.000 m³/a bean-
tragt. 
 
Das Entnehmen von Grundwasser mit einem jährlichen Vo-
lumen von 100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³ ist in der 
Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG 
unter Nr. 13.3.2. als Vorhaben genannt, für das eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG zu er-
folgen hat.  
 
 
 

 
Gem. § 3c Satz 2 UVPG ist dann eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen, wenn bei Vorhaben mit gerin-
ger Größe oder Leistung nach Einschätzung der zuständi-
gen Behörde (hier: Kreis Lippe) aufgrund besonderer örtli-
cher Gegebenheiten in einer überschlägigen Prüfung ge-
mäß den in der Anlage 2 Nummer 2 zum UVPG aufgeführ-
ten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. 
 
Nach Prüfung der nach UVPG erstellten Unterlagen für 
dieses Vorhaben wurde unter Berücksichtigung der Krite-
rien des Anhang 2 zum UVPG festgestellt und entschieden, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nicht zu erwarten sind. 
  
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a UVPG der Öf-
fentlichkeit bekannt gemacht.  
 
Detmold, den 14.06.2016 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Fachbereich Umwelt und Energie 
Az.: 4.3-66 38 20-8/25 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Benfer  

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
307 Bekanntmachung der Satzung über Elternbei-

träge für die Inanspruchnahme von Tagesein-
richtungen für Kinder und in Kindertagespfle-
ge im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Ju-
gendamts des Kreises Lippe vom 21.01.2008 in 
der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 
28.06.2016 

 
Der Kreistag hat am 21.01.2008 gemäß § 23 des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz – KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 
462) und § 5 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geän-
dert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 306) die folgende Satzung beschlossen:  
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Beiträgen von El-
tern der Kinder, die Einrichtungen im Sinne des § 1 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Erziehung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) im örtlichen Zuständigkeits-
bereich des Jugendamts des Kreises Lippe in Anspruch 
nehmen.  
 
Diese Satzung gilt auch für die Inanspruchnahme des An-
gebotes der Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
durch geeignete Tagespflegepersonen, im Haushalt der 
Tagespflegeperson, im Haushalt der Personensorgebe-
rechtigten oder in anderen geeigneten Räumen gemäß §§ 
22 bis 24 Sozialgesetzbuch VIII. 
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§ 2 Beitragspflicht 
 
(1) Die Eltern von Kindern, die eine Einrichtung im Sinn von 
§ 1 KiBiz in Anspruch nehmen, haben entsprechend ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-
rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten zu entrich-
ten. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so 
tritt dieser an die Stelle der Eltern.  
 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflege-
eltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuerge-
setz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, 
die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern.  
 
(3) Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner.  
 
(4) Von den Beitragsschuldnern wird ein monatlicher öffent-
lich-rechtlicher Beitrag zu den Jahresbetriebskosten der in 
Anspruch genommenen Einrichtung erhoben. Beitragszeit-
raum ist grundsätzlich das Kindergartenjahr (01. August bis 
31. Juli). Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten 
der Einrichtung nicht berührt.  
 
§ 3 Höhe der Elternbeiträge  
 
(1) Für die Bemessung des Elternbeitrags ist der zeitliche 
Umfang der zwischen Eltern und der Tageseinrich-
tung/Tagespflege vereinbarten Betreuung pro Woche so-
wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitrags-
schuldner ausschlaggebend.  
 
(2) Vom maßgeblichen Einkommen (§ 4 Abs. 5) ist abhän-
gig von der wöchentlichen Betreuungszeit ein Prozentsatz 
als Elternbeitrag zu zahlen.  
 
Im Bereich der Kindertageseinrichtungen beträgt dieser 
Satz für eine vereinbarte Betreuungszeit von 25 Wochen-
stunden 3,52 Prozent, für eine vereinbarte Betreuungszeit 
von 35 Wochenstunden 3,70 Prozent und für eine verein-
barte Betreuungszeit von 45 Wochenstunden 5,70 Prozent.  
Im Bereich der Kindertagespflege beträgt dieser Satz für 
eine vereinbarte Betreuungszeit von bis zu 25 Wochen-
stunden 3,52 Prozent, für eine vereinbarte Betreuungszeit 
von bis zu 35 Wochenstunden 3,70 Prozent und für eine 
vereinbarte Betreuungszeit von mehr als 35 Wochenstun-
den 5,70 Prozent. 
 
Der monatliche Elternbeitrag wird kaufmännisch auf volle 
Euro gerundet. Elternbeiträge, die monatlich 6 Euro nicht 
erreichen, werden nicht erhoben. Ab 1.8.2010 erfolgt eine 
jährliche Anhebung aller Beitragssätze nach Satz 2 und 3 
entsprechend der Regelungen des § 19 Abs. 2 Kinderbil-
dungsgesetzes zur Erhöhung der Kindpauschalen.  
 
(3) Im Fall des § 2 Absatz 2 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, 
der sich nach einem Elterneinkommen von 24.000 Euro 
(vor Abzug des Grundfreibetrags) ergeben würde, es sei 
denn, nach Absatz 2 ergibt sich ein niedrigerer Beitrag.  
 
(4) Bei der Aufnahme, zu Beginn eines jeden Kindergarten-
jahres und danach auf Verlangen haben die Eltern dem ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe anzugeben und 
nachzuweisen, welches Einkommen ihren Elternbeiträgen 
zu Grunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommens-
höhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste 
Elternbeitrag zu leisten.  
 
 

 
(5) Werden zwei oder mehr Kinder im gemeinsamen Haus-
halt einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Abs. 1 
an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig in einer Kinder-
tageseinrichtung oder in Kindestagespflege betreut, so ent-
fallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. 
Sofern Kinder gem. § 23 (3) KiBiz von den Elternbeiträgen 
befreit sind, sind auch die Geschwisterkinder im Sinne des 
Satzes 1, die gleichzeitig in einer Kindertageseinrichtung 
oder in der Kindestagespflege betreut werden, beitragsfrei. 
Ergeben sich ohne Beitragsbefreiung nach Satz 1 unter-
schiedlich hohe Elternbeiträge, so ist der höchste Elternbei-
trag zu zahlen.  
 
(6) Sofern und solange den Eltern oder dem Kind Geldleis-
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Grund-
sicherung für Arbeitssuchende, Arbeitslosengeld II), nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe) oder 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden, 
die der Grundsicherung dienen, wird kein Elternbeitrag er-
hoben. 
 
§ 4 Einkommen 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der 
positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 
und 5a, Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Aus-
gleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind 
steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen 
Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der Eltern-
beitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vor-
schriften ist nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach 
dem Bundeselterngeld-und Erziehungszeitgesetz (BEEG) 
ist bis zur in § 10 BEEG bestimmten Höhe nicht dem Ein-
kommen hinzuzurechnen.  
 
Sonderausgaben werden, mit Ausnahme der nach § 2 Abs. 
5a EStG steuerlich anerkannten Kinderbetreuungskosten, 
nicht berücksichtigt. 
 
(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäfti-
gungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Man-
dats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren 
Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
Absatz 1 ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der 
Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf 
Grund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen.  
 
(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 
Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibe-
träge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 
abzuziehen.  
 
(4) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist 
das Jahreseinkommen im jeweiligen Kalenderjahr. Solange 
das Jahreseinkommen nicht feststeht, ist von dem zu er-
wartenden Jahreseinkommen auszugehen. In diesem Fall 
sind zu erwartende Sonder-und Einmalzahlungen, die im 
laufenden Jahr anfallen, hinzuzurechnen.  
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(5) Das maßgebliche Einkommen ist das nach den Absät-
zen 1 bis 4 errechnete Jahreseinkommen, höchstens 
75.000 Euro, vermindert um einen Grundfreibetrag von 
17.500 Euro.  
 
(6) Wesentliche Änderungen der Einkommensverhältnisse, 
die zu einer Neufestsetzung der Elternbeiträge führen kön-
nen, sind unverzüglich anzugeben.  
 
§ 5 Festsetzung und Fälligkeit der Elternbeiträge 
 
(1) Die Elternbeiträge werden vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe erhoben. Über die Höhe und die Fäl-
ligkeit der Elternbeiträge wird den Beitragspflichtigen ein 
Bescheid erteilt.  
 
(2) Die Elternbeiträge werden grundsätzlich für ein Kalen-
derjahr festgesetzt. Maßgeblich für die Bemessung der Bei-
tragshöhe ist das Jahreseinkommen. Im Rahmen der erst-
maligen Ermittlung des Jahreseinkommens oder im Rah-
men einer zu aktualisierenden Berechnung aufgrund von 
Änderungen in den wirtschaftlichen Verhältnissen sind die 
voraussichtlichen Einkünfte für das gesamte Jahr nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu ermitteln.  
 
Die Beitragsfestsetzung zu Beginn des Kindergartenjahres 
erfolgt durch einen vorläufigen Bescheid. Der Elternbeitrag 
soll ab dem Kalendermonat, in dem eine nichtunwesentli-
che Änderung des zu erwartenden Jahreseinkommens ein-
tritt, neu festgesetzt werden. Die endgültige Festsetzung 
des Kindergartenbeitrages erfolgt rückwirkend nach Ende 
des Kalenderjahres nach Vorlage entsprechender Belege 
wie z. B. des Steuerbescheides. Wird dabei festgestellt, 
dass sich Änderungen der Einkommensverhältnisse erge-
ben haben, die zur Zugrundelegung eines anderen Eltern-
beitrages führen, so ist der Beitrag ggf. auch rückwirkend 
neu festzusetzen. 
 
(3) Wenn Beitragsschuldner, die nach § 3 Abs. (6) von der 
Beitragszahlung befreit sind, nur während eines Teils des 
Jahres die Voraussetzungen des § 3 Abs. (6) erfüllen, wer-
den sie abweichend von Absatz 2 für die übrigen Monate 
so gestellt, als würde sich das dann erzielte Einkommen 
auf das ganze Jahr erstrecken.  
 
(4) Der Elternbeitrag ist jeweils zum 15. eines jeden Mo-
nats an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 
entrichten. Geht der Bescheid den Beitragspflichtigen erst 
nach einem der Fälligkeitstermine zu, so ist die Beitrags-
schuld für den oder die vorangegangenen Fälligkeitstermi-
ne zum nächsten Fälligkeitstermin zu entrichten.  
 
§ 6 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in § 3 Abs. 4 oder die 
in § 4 Abs. 6 bezeichneten Angaben unrichtig oder unvoll-
ständig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  
 
(2) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
der Landrat. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 1. August 2008 in Kraft.  
 
 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Kreises Lippe vom 
23.06.2006 über Elternbeiträge für die Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen für Kinder im örtlichen Zuständig-
keitsbereich des Jugendamts des Kreises Lippe außer 
Kraft.  
 
Die vorstehende Satzung über Elternbeiträge für die Inan-
spruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder und in 
Kindertagespflege im örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
Jugendamts des Kreises Lippe in der Fassung der 6. Ände-
rungssatzung vom 28.06.2016 wird hiermit bekanntge-
macht. 
 
Detmold, 28.06.2016 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
 
 
Dr. Lehmann 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
308 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Iliya Tsvetanov 
 
Gegen  
Herrn Iliya Tsvetanov  
zuletzt wohnhaft: 
Henkelstraße 12  
34127 Kassel, 
 
ist am 28.06.2016 unter dem Aktenzeichen 670.0-7020-11-
127/15-V eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 12.07.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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309 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Iliya Tsvetanov 
 
Gegen  
Herrn Iliaya Tsvetanov  
zuletzt wohnhaft: 
Henkelstraße 12 
34127 Kassel, 
 
ist am 28.06.2016 unter dem Aktenzeichen 670.0-7020-11-
127/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 12.07.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
310 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Claudiu Dobre 
 
Gegen  
Herrn Claudiu Dobre  
zuletzt wohnhaft: 
Gneisenaustr. 3 
44628 Herne, 
 
ist am 28.06.2016 unter dem Aktenzeichen 670.0-7020-11-
44/16-V eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 12.07.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
311 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Claudiu Dobre 
 
Gegen  
Herrn Claudiu Dobre  
zuletzt wohnhaft: 
Gneisenaustr. 3 
44628 Herne, 
 
ist am 28.06.2016 unter dem Aktenzeichen 670.0-7020-11-
44/16-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 12.07.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
312 Öffentliche Zustellung einer Mahnung gegen 

Herrn Hagii-Ciprian Stoica 
 
Gegen  
Herrn Hagii-Ciprian Stoica 
zuletzt wohnhaft: 
Claudiusstr. 106 
44649 Herne, 
 
ist am 30.06.2015 unter dem Aktenzeichen 670.0-7020-11-
12/16-B eine Mahnung erlassen worden. 
 
Das Schreiben konnte nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger nicht zu ermitteln ist. 
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Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 660, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 13.07.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
313 Trägerwechsel von Kindertagesstätten 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises Lippe hat in seinen 
Sitzungen am 10.02.2016 bzw. 09.03.2016 folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
Dem Übergang der Kindertageseinrichtungen 
� Ev. KITA Horn, Südholzstr. 6, Horn-Bad Meinberg und 
� Ev. KITA „Wildblume“ Schwalenberg, Auf der Höhe 8, 

Schieder-Schwalenberg 
in die Trägerschaft der Stiftung Eben-Ezer in Lemgo mit 
Wirkung zum 01. August 2016 wird zugestimmt. 
 
Das Landesjugendamt Münster hat dem o. a. Trägerwech-
sel mit Schreiben vom 5. Juli 2016 zugestimmt. 
 
Vorstehender Trägerwechsel der o. a. Einrichtungen wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 14. Juli 2016 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Vathke 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
314 Bebauungsplan Nr. 1021 B/IV „Südfeld, Bau-

abschnitt B/IV“, Ortsteil Werl-Aspe  
 - Aufstellungsbeschluss  
 - Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Beschluss des Planungs– und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 21.06.2016 
 
1. Aufstellungsbeschluss 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1021 B/IV 
"Südfeld, Bauabschnitt B/IV ", Ortsteil Werl-Aspe wird 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlos-
sen. 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt. 
Der Geltungbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 

 
2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB wird in „einfacher Form“ – Planaushang 
für die Dauer eines Monats – beschlossen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

03.08.2016 bis 02.09.2016 
 
während der Öffnungs-
zeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanvorentwurf unter  
www.stadt-bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet 
eingesehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den  13.07.2016 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



520 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 521 
 

 

 
315 Bebauungsplan Nr. 0713/I "Gewerbegebiet 

Hasselbruch/Maikamp",  
 Ortsteil Lockhausen  
 - Aufstellungsbeschluss  
 - Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Beschluss des Planungs– und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 21.06.2016 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0713/I „Gewer-
begebiet Hasselbruch/Maikamp“, Ortsteil Lockhausen wird 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
Gemäß  
§ 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt. 
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor. 
 
2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB wird in "einfacher Form" - Planaushang für die 
Dauer eines Monats - beschlossen. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

03.08.2016 bis 02.09.2016 
 
während der Öffnungs-
zeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanvorentwurf unter  
www.stadt-bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet 
eingesehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den  13.07.2016 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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316 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1106V 

„Labormöbelfabrikation“,  
 Ortsteile Wülfer-Bexten und Schötmar  
 - Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
  - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 21.06.2016 
 
Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den 
Bebauungsplanentwurf gemäß der durchgeführten Abwä-
gung wird zugestimmt. 
 
Beschluss der öffentlichen Auslegung 
Dem Entwurf des  vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 1106V „Labormöbelfabrikation“, Ortsteile Wülfer-Bexten 
und Schötmar mit der zugehörigen Begründung einschließ-
lich Umweltbericht in der Fassung vom 01.06.2016 wird 
zugestimmt. Der Entwurf zum Bebauungsplan ist gemäß § 
3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. 
 
Die öffentliche Auslegung wird in der Zeit vom  
 

03.08.2016 – 02.09.2016 
 
während der Öffnungs-
zeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung einschließlich Um-
weltbericht, sowie die bereits  
vorliegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen 
wesentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer des oben genannten 
Zeitraums öffentlich aus. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 
I Fachgutachten  
 
1. Landschaftsökologische Untersuchung  
mit Aussagen zu planungsrelevanten Biotoptypen, Tier- 
(Vögel und Fledermäuse) und Pflanzenarten und deren im 
Plangebiet befindlichen Lebensraumpotential; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflanzen 
 
2. Schalltechnisches Gutachten  
mit Aussagen über die Auswirkungen der Lärmbelastung 
durch die geplanten gewerbliche Nutzungen im Bereich 
Produktion und Transport sowie über aktive Schallschutz-
maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen;  
insbesondere betroffene Umweltbelange: Mensch, Ge-
sundheit 
 
 
 

 
3. Artenschutzprüfung 
mit Aussagen zu planungsrelevanten Tier- (Vögel, Säuge-
tiere, Amphibien, Reptilien) und Pflanzenarten, deren im 
Plangebiet befindlichen Lebensraumpotential sowie zu 
Vermeidungsmaßnahmen;  
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflanzen 
 
II Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der frühzeitigen 

Beteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
 
Stellungnahme mit Aussagen zu Lärmbelastungen durch 
die geplante Betriebserweiterung; Tenor unzureichende 
Betrachtung der Belange des Immissionsschutzes;  
insbesondere betroffene Umweltbelange: Mensch, Ge-
sundheit 
 
III Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange aus der frühzeitigen Beteiligung 
gemäß § 4 (1) BauGB 

 
Kreis Lippe: Hinweise auf die Lage im Landschaftsschutz-
gebiet, zur Darstellung im Bebauungsplan und zu angren-
zend vorhandenen geschützten Biotopen. Verweis auf 
Quellenschutzgebiet und Hochwasserschutzgebiete und 
die anzupassende wasserrechtliche Erlaubnis. Immissions-
schutz und die Erforderlichkeit eines Schallgutachtens; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflanzen, 
Wasser, Mensch und Gesundheit 
 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW: Hinweis auf erforderli-
che Umwandlungsgenehmigung und Ersatzaufforstung zur 
Kompensation; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Pflanzen 
 
Werre-Wasserverband: Hinweis auf angrenzend geplantes 
Hochwasserrückhaltebecken; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Wasser 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf unter www.stadt-bad-
salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den  13.07.2016 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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317 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0710 

„Lockhauserheide“, Ortsteil Lockhausen 
 

Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen  
vom 06.07.2016 

 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0710 „Lock-
hauserheide“, Ortsteil Lockhausen in der Fassung vom 
07.06.2016 wird gemäß der §§ 2 und 10 BauGB in Verbin-
dung mit  
§ 13a BauGB und der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung 
beschlossen. Die zugehörige Begründung in der Fassung 
vom 03.06.2016 wird ebenfalls beschlossen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Lage und Umfang der 3. Änderung  des Bebauungsplanes 
Nr. 710 „Lockhauserheide“,  
Ortsteil Lockhausen sind aus dem in dieser Bekanntma-
chung abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 0710  
„Lockhauserheide“, Ortsteil Lockhausen in Kraft. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0710 „Lock-
hauserheide“, Ortsteil Lockhausen  
wird mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB 
im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt im Rathaus 
der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 6. 
Obergeschoss, Zimmer 6.2, während der allgemeinen 
Dienststunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gege-
ben. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Bad Salzuflen geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.  

 
 
 
 
 
 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Entschädi-
gung schriftlich bei der Stadt Bad Salzuflen beantragt. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen eine Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den     13.07.2016   
Der Bürgermeister 
 
 
Thomas 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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318 Bebauungsplan Nr. 0150, „Am Hoffmannpark“, 

Ortsteil Bad Salzuflen 
 

Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen 
vom 06.07.2016 

 
Der Bebauungsplan Nr. 0150 „Am Hoffmannpark“, Ortsteil 
Bad Salzuflen in der Fassung vom 06.06.2016 wird gemäß 
der §§ 2 und 10 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB 
und der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als Satzung beschlossen. 
Die zugehörige Begründung in der Fassung vom 
06.06.2016 wird ebenfalls beschlossen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Lage und Umfang des Bebauungsplanes Nr. 0150 „Am 
Hoffmannpark“, Ortsteil Bad Salzuflen, sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt er-
sichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
0150 „Am Hoffmannpark“, Ortsteil Bad Salzuflen, in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 0150 „Am Hoffmannpark“, Ortsteil 
Bad Salzuflen, wird mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 
S. 2 BauGB im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt im 
Rathaus der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-
Allee 19, 6. Obergeschoss, Zimmer 6.2, während der all-
gemeinen Dienststunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Bad Salzuflen geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Entschädi-
gung schriftlich bei der Stadt Bad Salzuflen beantragt. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen eine Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den  13.07.2016 
Der Bürgermeister 
 
 
Roland Thomas 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Stadt Detmold 
 
319 Satzung zur 4. Änderung der „Satzung der 

Stadt Detmold über die Erhaltung baulicher 
Anlagen vom 13. April 1981“ vom 13.07.2016 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 1, 2 i.V. mit § 41 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.Juli 1994 (GV. NW. 1994, S.666) die zu-
letzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 
geändert worden ist, und des § 172 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Gesetz 
vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist, hat 
der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 30.06.2016 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 
Detmold über die Erhaltung baulicher Anlagen vom 
13.04.1981 beschlossen: 
 

Art. 1 
Die Grenzbeschreibung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Der räumliche Geltungsbereich des Satzungsgebietes wird 
durch folgende Straßen begrenzt: 
Lagesche Straße zwischen Einmündung der Lemgoer Str. 
und dem ehemaligen Verlagshaus der LZ 
Lemgoer Straße zwischen Lagesche Straße und Marienst-
raße  
südliche Richthofenstr. zwischen Marienstraße und Brun-
nenstr. 
Anfang der Brunnenstraße (ca. 150 m) 
Blomberger Straße bis zur Schorenstraße 
Woldemarstraße 
Seminarstraße 
Verbindungsweg zwischen Heldmanstraße und Georg-
Weerth-Straße 
Leopoldstraße 
Hornsche Straße bis Krohnstraße und Gymnasium Leopol-
dinum 
Krohnstraße 
Willi-Hofmann-Straße bis einschließlich des Verwaltungs-
gebäudes der Musikhochschule 
Eckgrundstücke Rosenstraße und Alter Postweg 
Papenbergweg 
Händelstraße 
Obere Mühle 
Bülowstraße 
Bandelstraße 
Hans-Hinrich-Straße 
Gutenbergstraße 
Kissinger Straße 
Auf den Bohnenkämpen 
Odermisser Straße 
Elisabethstraße 
Temdestraße 
Temdestraße bis Bahnhof 
Industriestraße 2 
westliche Grenze des Kronenplatzes 
Thusneldastraße 
Immelmannstraße 
Monikaweg 
Elisabeth-Selbert-Weg (ehemals Gerdaweg) 
Annastraße 
Zeppelinstraße 
Stresemannstraße 
Eckener Straße 

 
Wolfgang-Hirth-Straße 
Adenauerstraße 
Blücherstraße 
Stauffenbergstraße 
Niedersachsenstraße (nördlicher und östlicher Bereich) 
 

Art. 2 
Die Anlage zur Satzung wird durch die folgende Anlage er-
setzt: 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Änderungssatzung zur „Satzung der Stadt 
Detmold über die Erhaltung baulicher Anlagen vom 13. Ap-
ril 1981“ vom 13.07.2016 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 13.07.2016 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
320 1. Änderungssatzung der „Satzung der Johan-

nes-Brahms-Schule Musikschule für Detmold, 
Blomberg, Horn-Bad Meinberg vom 
01.09.2000“ vom 13.07.2016 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. Juni 2015 (GV. NRW S. 496), des 
§ 25 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
vom 1.Oktober 1979 (GV NRW S. 621 / SGV NRW 202), 
zuletzt geändert durch Änderungsgesetz vom 08.05.2009 
(GV. NRW. 2009 S. 298 und 326), des § 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712 / SGV NRW 610), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV 
NRW 2011, S. 687 u. S. 688) hat der Rat der Stadt Det-
mold in seiner Sitzung am 30.06.2016 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 1 wird wie folgt geändert: 
 
Die Musikschule führt den Namen „Johannes-Brahms-
Musikschule für Detmold, Blomberg und Horn-Bad Mein-
berg“. Sie ist eine nicht rechtsfähige Einrichtung der Stadt 
Detmold. 
 
 

 
§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Änderungssatzung zur „Satzung der Jo-
hannes-Brahms-Schule Musikschule für Detmold, Blom-
berg, Horn-Bad Meinberg vom 01.09.2000“ vom 
13.07.2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 13.07.2016 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Gemeinde Extertal 
 
321 Satzung vom 05.07.2016 zur Aufhebung der 

Betriebssatzung für die Wirtschaftsbetriebe 
der Gemeinde Extertal vom 28.04.2005 in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
07.01.2010 

 
Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fas-
sung hat der Rat der Gemeinde Extertal in seiner Sitzung 
am 30.06.2016 die folgende Satzung zur Aufhebung der 
Betriebssatzung für die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde 
Extertal vom 28.04.2005 in der Fassung der 1. Änderungs-
satzung vom 07.01.2010 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Betriebssatzung für die Wirtschaftsbetriebe der Ge-
meinde Extertal vom 28.04.2005 in der Fassung der 1. Än-
derungssatzung vom 07.01.2010 wird mit Wirkung vom 
01.01.2016 aufgehoben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt. 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FG I.3  
Az.: I.3 - F 
 
32699 Extertal, 05.07.2016 
 
 
gez. 
(Monika Rehmert) 
Bürgermeisterin 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
322 1. Satzung zur Änderung der Satzung für die 

kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad 
Meinberg vom 01.07.2016 

 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2003 
(GV NRW S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. 
Juli 2014 (GV NRW S. 405) und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Ab-
satz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat 
der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 
30.06.2016 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung 
für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Mein-
berg vom 05.10.2015 beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 23 Nr. 3a, Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
Die Grabmale sind aus Sandsteinen in gelblicher, rötlicher 
oder grünlicher Farbgebung mit naturnaher Oberfläche 
(nicht poliert) und einer Stärke von 10 cm zu erstellen, um 
ein einheitliches und harmonisches Bild im Urnenwald zu 
erreichen. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt einen Tag nach Ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung für 
die kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 01.07.2016 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
323 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Abfallentsorgung in der Stadt Horn-Bad Mein-
berg vom 01.07.2016 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.11.2001 (GV. NRW. , S. 
811), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zu-letzt 
geändert durch Gesetz vom 25.9.2001 (GV. NRW, S. 708, 
731), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-
/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I, S. 2705 ff.), zu-
letzt geändert durch Art. 57 Siebte Zuständigkeits-
Verordnung vom 29.10.2001 (BGBl. I S. 2785) (BGBl. I, S. 
2455), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 
(BGBl. I 2002, S.1938ff.), des § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2001 (BGBl. I, S. 
3574) sowie der Satzung über die Gründung des Abfall-
wirtschaftsverbandes Lippe (Abl. BR-DT Nr. 36, S. 210) 
und der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe 
vom 18.11.2002 hat der Rat der Stadt Horn-Bad Mein-berg 
in seiner Sitzung vom 30.06.2016 folgende 1.  Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vom 12.06.2013 beschlossen:  
 

I. 
 
§ 10 (Abfallbehälter und Abfallsäcke), Abs. 4 erhält folgen-
de Fassung: 
 
Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle aus dem Gar-
tenbereich wird für die Dauer von 8 Monaten während der 
Gartensaison (April – November) eine Saisonbiotonne an-
geboten. 
 

II. 
 
§ 15 (Häufigkeit und Zeit der Leerung), Abs. 1 Ziffer 6 er-
hält folgende Fassung: 
 
die sog. Saisonbiotonne im 2-Wochen-Rhythmus (April bis 
November) 
 

III. 
 
Diese Satzung tritt am 01.04.2016 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Horn-Bad Meinberg 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Horn-Bad Meinberg, den 01.07.2016 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg  
Der Bürgermeister  
 
 
Rother  

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
324 Gebührensatzung für die kommunalen Fried-

höfe der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
01.07.2016 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) 
und der §§ 1,2,4,5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NW S. 712) in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung 
am 30.06.2016 folgende Gebührensatzung für die kommu-
nalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 

Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt 
Horn-Bad Meinberg und deren Einrichtungen sowie für die 
Inanspruchnahme von sonstigen Leistungen der Friedhofs-
verwaltung werden folgende Gebühren erhoben: 

 
Gebührenverzeichnis 

 
A. Benutzungsgebühren und Erwerb von Nutzungsrechten 
  
1. Benutzung von 
    Reihengrabstätten  
      
  

 
a) für Erwachsene  895,00 € 
b) für Kinder   270,50 € 
c) für Urnen 
    (Grabfeld für Erdbe- 
    stattungen)   895,00 € 
d) für Urnen 
    (Grabfeld für Urnen)  495,00 € 
e) im Rasenfeld mit Gedenkplatte 
    Särge:   995,00 € 
    Urnen   595,00 € 
f) im Grabfeld für 
    anonyme 
    Bestattungen:  
    Särge:   995,00 € 
    Urnen:   595,00 € 
g) im Urnenwald 
    Urnen namensbezogen  895,00 € 
    Urnen anonym  895,00 € 
 
2. Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrab- 
    stätten 
 
a) für Erdbestattungen 
    je Jahr und Lagerstelle  45,50 € 
b) für Erdbestattungen 
    im Rasenfeld mit Gedenkplatte 
    je Jahr und Lagerstelle  50,50 € 
c) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Erdbest.)  45,50 € 
d) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Erdbest. im  
    Rasenfeld mit Gedenkplatte)  50,50 € 
e) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Urnen)  33,00 € 
f)  für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
    (Grabfeld für Urnen im  
    Rasenfeld mit Gedenkplatte)  38,00 € 
g) für Urnen 
    je Jahr und Lagerstelle 
   (im Urnenwald)  55,00 € 
 
3. Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrab-

stätten ist die jeweilige volle Erwerbsgebühr nach Ziffer 
A 2. je Jahr und Lagerstelle zu zahlen, wenn 

 
a) durch die Belegung einer Lagerstelle anlässlich einer 

Folgebelegung, Doppelbelegung oder Wiederbelegung 
aufgrund der satzungsgemäßen Ruhefrist für diese Be-
legung die Nutzungsdauer an der Grabstätte überschrit-
ten wird, auch wenn die Lagerstelle noch nicht belegt 
war 

 
b) das Nutzungsrecht auf Antrag der Nutzungsberechtigten 

aus sonstigen Gründen verlängert wird. 
 
4. Für die mehrfache Inanspruchnahme der Lagerstellen in 

Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten durch die Be-
stattung/Beisetzung der Leiche eines Kindes unter einem 
Jahr, Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem 
Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht und 
Urnen ist zusätzlich zu den Gebühren für den Erwerb 
bzw. die Verlängerung der Nutzungsrechte zu zahlen: 
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a) in Reihengrabstätten: 
    bei Kinderleichen, 
    Tot- und Fehlgeburten, 
    aus einem Schwangerschafts- 
    abbruch stammende Leibes- 
    frucht   185,50 € 
    bei Urnen    185,50 € 
 
b) in Wahlgrabstätten:  
    bei Kinderleichen, 
    Tot- und Fehlgeburten, 
    aus einem Schwangerschafts- 
    abbruch stammende Leibes- 
    frucht   371,00 € 
    bei Urnen   371,00 € 
 
B. Bestattungsgebühren 
 
1. Bereich: Trauerfeier in der Friedhofskapelle  (ein-
schl. Benutzung der Leichenkammer, 
 der Orgel, des Glockenturms) 
 
a) Friedhof „Am Kreuzenstein“ 355,00 € 
 
b) Übrige Friedhöfe 280,00 € 
  
Ausnahmen: 
 
-  wird der Feierraum nicht 
   benutzt, verringert sich 
   der Betrag „Am Kreuzen- 
   stein“ um  219,00 € 
   Übrige Friedhöfe 173,00 € 
 
-  wird die Leichenkammer 
   nicht benutzt, verringert 
   sich der Betrag 
   „Am Kreuzenstein“ um‘ 105,00 € 
    Übrige Friedhöfe 85,00 € 
 
-  wird die Orgel/das Harmo- 
   nium nicht benutzt, verrin- 
   gert sich der Betrag „Am 
   Kreuzenstein“ um 31,00 € 
   Übrige Friedhöfe 22,00 €  
 
-  wird der Kühlraum  
   „Am Kreuzenstein“ oder 
   eine Kühlvitrine benutzt, 
   erhöht sich der Betrag pro 
   Benutzungstag um    30,00 € 
 
Friedhof „Am Kreuzenstein“ 
Nutzung des Vorraums 60,00 € 
 
2. Bereich: Gebühren für 
    die Bestattung/Beisetzung (einschl. 
    Öffnen und Verfüllen des 
    Grabes, Aufbringen von 
    Kränzen und Schalen, 
    Verwaltungsgebühren) 
 
a) Reihengrab für 
    Erwachsene  560,00 € 
b) Reihengrab im Rasenfeld 
    mit Gedenkplatte  560,00 € 
c) Reihengrab 
    (anonymes Grabfeld)  560,00 € 

 
d) Kindergrab  230,00 € 
e) Urnengrab  207,00 € 
f)  Urnengrab im Rasenfeld 
    mit Gedenkplatte  207,00 € 
g) Urnengrab im Urnenwald  207,00 € 
h) Urnengrab 
    (anonymes Grabfeld)  207,00 € 
i) Urnengrab im Urnenwald 
   (anonymes Grabfeld)  207,00 € 
j) Wahlgrab  560,00 € 
k) Wahlgrab im Rasenfeld 
    mit Gedenkplatte  560,00 € 
 
3. Besondere Zuschläge: 
 
a) Zuschlag, wenn die 
    Trauerfeier auf Veranlassung der 
    Angehörigen an einem Sonn- 
    abend vorgenommen 
    wird  153,50 € 
 
b) Zuschlag, wenn die Urnen- 
    beisetzung (ohne Trauerfeier) 
    auf Veranlassung der Angehö- 
    rigen an einem Sonnabend 
    vorgenommen wird 102,50 € 
 
c) Zuschlag, wenn die 
    Trauerfeier auf Veran- 
    lassung der Angehöri- 
    gen freitags nach 
    14.00 Uhr beginnt  102,50 € 
 
d) Zuschlag, wenn die Urnen- 
    beisetzung (ohne Trauerfeier) 
    auf Veranlassung der Angehöri- 
    gen freitags nach 
    14.00 Uhr beginnt  70,00 € 
 
4. Einebnung von Grabstätten 
 
a) pro Lagerstelle 
    (bis 2. Lagerstelle)  82,00 € 
    ab der 3. Lagerstelle  51,50 € 
    Urnen- und Kindergrab 
    (bis 2. Lagerstelle)  41,00 € 
    ab der 3. Lagerstelle  26,00 € 
 
b) bei vorzeitiger Eineb- 
    nung pro Jahr und  
    Lagerstelle  10,50 € 
    bei Einzelwahl-, Wahl-, 
    Reihen- oder Urnengrab 
 
5. Aufbewahrung von Urnen 
    ab 1. Tag  3,00 € 
 
6. Zuschlag für Überstunden 
    wenn die Bestattung/Beisetzung 
    auf Wunsch der Angehörigen  
    so spät beginnt, dass das  
    Verfüllen des Grabes nach  
    Beendigung der normalen  
    Arbeitszeit endet, werden  6,00 € 
    für jede Überstunde 
    6,00 € in Rechnung 
    gestellt. 
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7. Für die Annahme einer Leiche außerhalb der Arbeitszeit 

werden Gebühren in Höhe der der Stadt tatsächlich ent-
stehenden Kosten erhoben. 

 
8. Umbettung - Für Umbetten wird eine Gebühr in Höhe der 

der Stadt tatsächlich entstehenden Kosten erhoben. 
 
9.  Verlegen rechteckiger 
     Steinplatten einschl. 
     Material je qm  51,50 € 
 
10. Tragen einer Urne von 
      der Friedhofskapelle zur 
      Grabstätte, anschl. Bei- 
      setzung durch einen 
      Friedhofsbediensteten 
      in Anwesenheit der 
      Angehörigen  15,50 € 
 
C. Verwaltungsgebühren 
 
1. Erteilung einer Zustim- 
    mung zur Aufstellung 
    von Gedenkzeichen und 
    sonstigen baulichen An- 
    lagen:  
    Erstantrag:    70,00 € 
    Zweitantrag:    40,00 € 
    Die Genehmigungen für liegende Grabmale gem. 
    § 23 Abs. 4 Satz 3 der Friedhofssatzung gelten nicht 
    als Zweitantrag. 
 
2. Gebühr für die Ausstel- 
    lung oder Verlängerung 
    einer Berechtigungskarte 
    für Gewerbetreibende 
    a) Ausstellung  31,00 € 
    b) Verlängerung  15,50 € 
 
3. Abschrift/Kopie von 
    Rechnungen für Versi- 
    cherungen pro Seite  1,50 € 
 
4. Bearbeitung eines An- 
    trages auf Umbettung  15,50 € 
 
5. Umschreibung von 
    Nutzungsberechtigten  15,50 € 
 
6. Zweitausfertigung von 
    Urkunden für den 
    Nutzungsberechtigten  15,50 € 
 

§ 2 
 
Zur Zahlung der Gebühren sind diejenigen Personen ver-
pflichtet, welche die Einrichtungen der Friedhöfe und die 
sonstigen Leistungen der Friedhofsverwaltung in Anspruch 
nehmen. Erfolgt die Inanspruchnahme auf Antrag oder im 
Interesse mehrerer Personen, so haftet jeder einzelne als 
Gesamtschuldner. Daneben haftet für die Gebührenschuld 
auch derjenige, der die Leistungen im Interesse eines Drit-
ten in Auftrag gibt. 
 
 
 
 
 

 
§ 3 

 
Die Gebühren sind innerhalb von 3 Wochen nach Zugang 
des Gebührenbescheides an die Stadtkasse Horn-Bad 
Meinberg zu zahlen. Rückständige Gebühren werden im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Gebühren kön-
nen gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erhebli-
chen Härten für den Gebührenpflichtigen verbunden ist und 
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Die 
Stundung soll in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung 
gewährt werden. Gebühren können ganz oder zum Teil er-
lassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles 
unbillig wäre. 
 

§ 4 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Mit dem gleichen Tage tritt die Gebührensatzung für 
die kommunalen Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 05.10.2015 außer Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Gebührensatzung für die kommunalen 
Friedhöfe der Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 01.07.2016 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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325 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 

zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vom 01.07.2016 

 
Aufgrund 
• der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. 
S.666) SGV:NRW:2023, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. 
2011, S. 685). 
• des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 
(BGBl. I. 2012 S. 212 ff.), 
• der §§ 2, 3, 5, 5a, 8 und 9 des Landesabfallgesetzes vom 
21. Juni 1988 (GV. 
NW. S. 250) SGV. NRW.74, zuletzt geändert durch Art. 6 
DL-RL-G NRW vom 17.12. 2009 (GV.NRW. S.863, ber. 
S.975), 
• § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 19.06.2002 (BGBl. 
I 2002, S. 1938 ff.), zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 23 
des Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallrechts vom 24.02.2012, (BGBl. I 2012, S. 257), 
• § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I , S. 602), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2353)  
jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der 
Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung vom 
30.06.2016 folgende 2. Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vom 12.06.2013 beschlossen:  
 

I. 
 
§ 5 (Höhe und Bemessungsgrundlage der Gebühren für die 
Abfallbehälter), Abs. 4 Buchstabe d) erhält folgende Fas-
sung 
 
Die Gebühren je Saisonbiotonne betragen:  
120 L Abfallbehälter bei 17 x Abfuhr pro Jahr  
    75,00 € 
240 L Abfallbehälter bei 17 x Abfuhr pro Jahr  
    147,00 €  
 

II. 
 
Diese Satzung tritt am 01.04.2016 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 01.07.2016 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
326 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Horn-Bad 
Meinberg (Straßenreinigungs- und Gebühren-
satzung) vom 01.07.2016 

 
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Teil des 
Gesetzes vom 03.05.2005 (GV NRW S. 498), der §§ 3 und 
4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(Straßenreinigungsgesetz NW) vom 18.12.1975 (GV. NW. 
S. 706), zuletzt geändert durch Art. 74 des Gesetzes vom 
05.04.2005 (GV. NW. S. 274) und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 28.04.2005 (GV 
NRW S. 488) hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in 
seiner Sitzung am 30.06.2016 folgende 7. Satzung zur Än-
derung der Satzung über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Horn 
Bad Meinberg vom 19.07.2007 beschlossen: 
 

I. 
 
§ 6 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz), Abs. 8 wird 
wie folgt geändert: 
 
Bei Durchführung des Winterdienstes durch die Stadt Horn-
Bad Meinberg beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je 
Meter Straßenlänge (Absatz 1) 
 

0,71 € 
 

II. 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 7. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Stadt Horn-Bad Meinberg (Stra-
ßenreinigungs- und Gebührensatzung) wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 01.07.2016 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Stadt Lage 
 
327 Änderung vom 12.07.2016 der Gebührensat-

zung für das Archiv der Stadt Lage vom 
19.09.2008 

 
Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) 
in der z.Zt. gültigen Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712 / SGV 
NW 6 10) in der z.Zt. gültigen Fassung hat der Rat der 
Stadt Lage in seiner Sitzung am 4. September 2008 fol-
gende Gebührensatzung für das Archiv der Stadt Lage be-
schlossen und in seiner Sitzung am 07.Juli 2016 nachfol-
gende 1. Änderung beschlossen: 

 
Anlage zur Gebührensatzung:  
Für die Benutzung des Archivs Lage sind gemäß der Be-
nutzungsordnung des Archivs vom 19. September 2008 
und gemäß §§ 2 und 3 der Gebührensatzung folgende Ge-
bühren zu entrichten: 
 
1. Gebühren für den Personaleinsatz  
 

a. für das Anfertigen von Abschriften, Übersetzun-
gen und sonstige Übertragungen aus Archivalien 
je angefangene halbe Arbeitsstunde        25,00 €  

b. schriftliche Auskünfte, die eine Einsichtnahme in 
Archivbestände und Archivbehelfe sowie Biblio-
theksgut erfordern, für jede angefangene Viertel-
stunde der aufgewandten Arbeitszeit       15,00 €  

c. Beglaubigungen (u. a. von Personenstandsurkun-
den) je Urkunde                                         5,00 €  

 
2. Gebühren für sonstige besondere Leistungen  
Sonstige besondere Leistungen sind:  

a. Reproduktionen  
- für die Ausführung von Scan-Arbeiten sind 

pro Stück                                        1,00 €  
- Brennen auf CD sind pro Stück          8,00 €  

zu entrichten.  
- Für die Ausführung fotografischer Arbeiten 

(z.B. Foto vom Foto oder Negativ, Von einer 
Urkunde oder einer Karte) sind die anfallen-
den Kosten eines externen Anbieters zu 
übernehmen.  

- Direkt-Kopien  
A-4                                        0,80 €  

  A-3                                        1,00 €  
b. b) Versand von Archivalien  

Der Versand von Archivalien erfolgt zu den 
gültigen Tarifen.  
Der Versand per E-Mail ist kostenfrei  

 
3. Veröffentlichungen  
Prüfung und gegebenenfalls Erteilung einer Veröffentli-
chungsgenehmigung (bei gewerblicher Verwertung, die 
nicht ausschließlich wissenschaftlichen oder schulischen 
Zwecken dient) je angefangene 30 Minuten           30,00 €  
Ansprüche Dritter aus Urheber-, Verwertungs- oder Lizenz-
rechten sind gesondert abzugelten.  

 
4. Gebühren für Versand von Archivalien an andere 
Archive  
 
Der Versand von Archivalien an andere Archive zur dorti-
gen Benutzung durch den Benutzer erfolgt auf dem Post-
wege. Die Erstattung der Versandkosten richtet sich nach 
dem jeweils gültigen Tarif des die Versendung durchfüh-
renden Unternehmens; hierbei ist je Versandeinheit 
(höchstens ein Karton) zuzüglich ein Grundentgelt zu ent-
richten in Höhe von                                       20,00 €  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Änderung der Gebührensatzung für das 
Archiv der Stadt Lage vom 18.09.2008 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Gebüh-
rensatzung für das Archiv der Stadt Lage vom 19.09.2008 
in der 1. Änderungsfassung vom 12.07.2016 wird auf der 
Internetseite der Stadt Lage 

 
www.lage.de/Rathaus&Politik/Bürgerservice/Bekanntmach

ungen 
 
zugänglich gemacht. 
 
 
 
Lage, den 12.07.2016 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. T. Paulussen 
Allgemeiner Vertreter 
des Bürgermeisters 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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328 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Lage 

über die Widmungsverfügung eines Trauortes  
auf dem Geländes des Westfälischen Indust-
riemuseums – Ziegelei Lage - . Sprickernheide 
77,  Lage  OT Hagen, vom   8. Juli  2016 

 
Die Gemeinden sind im Rahmen ihrer Organisationshoheit 
befugt, zu den Diensträumen des Standesbeamten auch 
Räumlichkeiten außerhalb des Amtsgebäudes zu bestim-
men.  
Nach § 14 PStG soll die Eheschließung in einer der Bedeu-
tung der Ehe entsprechenden würdigen Form, die dem 
Standesbeamten eine ordnungsmäßige Vornahme seiner 
Amtshandlung ermöglicht, vorgenommen werden.  
Die Räumlichkeiten müssen nach Art und Ausstattung der 
Bedeutung der Eheschließung entsprechen. 
Wird außerhalb des Dienstgebäudes die Möglichkeit ange-
boten, in einem besonders attraktiven Gebäude oder Raum 
die Ehe zu schließen, muss gewährleistet sein, dass im 
Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz jedem Ehe-
schließungspaar diese Räumlichkeiten zur Verfügung ste-
hen können. 
Es muss sich um einen abgeschlossenen Raum handeln, 
über den der Standesbeamte während der Trauung die 
Sachherrschaft hat, dabei muss er ggf. auch Ordnungsge-
walt ausüben können. 
Die ordnungsgemäße Beurkundung der Eheschließung im 
Sinne des § 14 PStG muss sichergestellt sein, d.h., der 
Standesbeamte muss in der Lage sein, die Willenserklä-
rungen der Eheschließenden in der entsprechenden Form 
entgegenzunehmen. 
Die Voraussetzungen für die Eheschließungen außerhalb 
des Amtsgebäudes finden auch Anwendung auf die Be-
gründung einer Lebenspartnerschaft nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz. 
 
Auf dem Gelände des Westfälischen Industriemuseums 
Ziegelei Lage befindet sich der sogenannte „Zieglerkotten“. 
Der Zieglerkotten ist ein typisches Wohnhaus einer lippi-
schen Zieglerfamilie und bringt den Besuchern das Leben 
der lippischen Ziegler näher. 
 
Als für die Stadt Lage und ihre Zieglergeschichte prägen-
der Ort bietet sich das Gelände des Ziegeleimuseums u. a. 
mit dem Zieglerkotten durch die Kombination aus industrie-
kulturellem Erbe und traditionellem stadtgeschichtlichen 
Bezug als Trauort in besonderer Weise an. 
 
Es ist sichergestellt, dass der Standesbeamte während der 
Eheschließung bzw. der Begründung der Lebenspartner-
schaft über den Zieglerkotten allein das Hausrecht ausü-
ben kann. 
 
Das Gebäude wird für die Nutzung als Trauzimmer so her-
gerichtet, dass die Eheschließung bzw. die Begründung 
der Lebenspartnerschaft in einer der Bedeutung des An-
lasses entsprechend würdigen Form vorgenommen werden 
kann. Auch die ordnungsgemäße Beurkundung ist sicher-
gestellt. 
 
Die Benutzung des Zieglerkottens ist grundsätzlich nicht 
auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt und kann 
generell von allen Bürgern genutzt werden. 
 
 
 
 
 

 
Rechte und Pflichten der Beteiligten wurden im Rahmen 
einer entsprechenden Nutzungsvereinbarung festgelegt. 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Eheschließenden 
und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger 
des Ziegeleimuseums werden ausschließlich im Rahmen 
individueller privatrechtlicher Vereinbarungen getroffen. 
 
Die zuständige Standesamtsaufsicht wurde im Vorfeld der 
Entscheidung beteiligt.  
 
Deshalb verfüge ich hiermit, dass mit Wirkung vom 
01. Mai 2017 der Zieglerkotten auf dem Gelände des West-
fälischen Industriemuseums – Ziegelei Lage – zum Trau-
zimmer, d.h., zur Außenstelle des Standesamtes Lage, 
Krs. Lippe, gewidmet wird.  
 
Lage, den 8. Juli 2016 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
329 Richtlinien über die Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege der Stadt Lage vom 12. Juli 
2016 

 
1. Grundsätze und Voraussetzungen für Kindertages-
pflege  
Kindertagespflege ist überwiegend eine Betreuungsform für 
Kinder unter drei Jahren oder eine Ergänzung anderer Be-
treuungsformen. Kinder sollen vorrangig Kindertagesein-
richtungen und Betreuungsangebote an Schulen (z.B. offe-
ne Ganztagsschule) besuchen, sofern dies möglich und 
ausreichend ist.  
Kindertagespflege wird nach Maßgabe der §§ 22, 23, 24 
und 43 SGB VIII bewilligt. Die Gewährung erfolgt nach Prü-
fung der Anspruchsvoraussetzungen durch Bescheid an 
die Eltern, in dem ein Bewilligungszeitraum angegeben ist. 
Die Zusicherung der Zahlung des monatlichen Tagespfle-
gegeldes erfolgt durch Kostenzusage an die Tagespflege-
person.  
Gemäß § 43 (1) SGB VIII bedarf diese Tagespflegeperson 
einer Erlaubnis. Die Pflegeerlaubnis wird nach Feststellung 
der persönlichen und fachlichen Eignung und nach Über-
prüfung der Räumlichkeiten durch die Fachgruppe Jugend 
erteilt.  
Die Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen er-
folgt durch die Fachgruppe Jugend.  
Zur Gewährleistung des gesetzlichen Förderauftrags sind 
ein Mindestumfang und eine Mindestdauer der Kinderta-
gespflege erforderlich. In der Regel soll die Mindestdauer 
60 Stunden pro Monat bzw. drei Stunden pro Tag nicht un-
terschreiten. Ausnahmen sind im Einzelfall möglich, insbe-
sondere bei kombinierter Betreuung in einer Kindertages-
einrichtung, Tagespflege und/ oder OGS.  
Individuelle Betreuungsverträge können zwischen Tages-
pflegepersonen und Eltern abgeschlossen werden. Diese 
Verträge dürfen nicht den geltenden Richtlinien der Stadt 
Lage widersprechen.  
Zur weiteren inhaltlichen Ausgestaltung der Kindertages-
pflege kann die Fachgruppe Jugend auf überörtliche Emp-
fehlungen zurückgreifen, z.B. auf die Empfehlungen des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge.  
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2. Voraussetzungen und Umfang der Zahlungen  
Die laufende Geldleistung umfasst die Erstattung ange-
messener Kosten, die der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen und einen angemessenen Betrag 
zur Anerkennung ihrer Förderleistung in pauschalierter 
Form. Zusätzlich erfolgt die Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung 
gemäß § 23 SGB VIII. Bei nicht gesetzlicher Rentenversi-
cherungspflicht wird die hälftige Erstattung der Aufwendun-
gen zu einer angemessenen Alterssicherung der Tages-
pflegeperson übernommen. Bei gesetzlicher Rentenversi-
cherungspflicht sowie Krankenversicherungspflicht erfolgt 
die Erstattung des halben Beitrages auf Nachweis der ge-
tätigten Auszahlung.  
 
2.1. Tagespflegegeld  
Das Tagespflegegeld wird auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten durch die Fachgruppe Jugend der Stadt Lage 
gewährt. Für die Betreuung durch den anderen Elternteil 
oder durch Personen in Haushaltsgemeinschaft werden 
keine Kosten übernommen.  
Über die Gewährung an sonstige unterhaltspflichtige Per-
sonen entscheidet die Fachgruppe Jugend nach pflichtge-
mäßem Ermessen im Einzelfall.  
Die Übernahme der Kosten kann frühestens ab dem Tag 
des Eingangs des schriftlichen Antrags und mit Beginn der 
tatsächlichen Betreuung erfolgen. Für eine vor Beginn der 
Betreuung erfolgte Eingewöhnung von mindestens 10 
Stunden wird eine Eingewöhnungspauschale in Höhe von 
42,00 € pro Kind gewährt, sofern die Eingewöhnungszeiten 
vor Beginn der Fachgruppe Jugend schriftlich angezeigt 
werden.  
Das monatliche Tagespflegegeld wird am Ende des Mo-
nats für den laufenden Monat ausgezahlt. Die Höhe des 
Tagespflegegeldes richtet sich nach den in diesem Monat 
tatsächlich geleisteten Betreuungsstunden. Zu diesem 
Zwecke sind monatlich bis spätestens zum 25. entspre-
chende Stundennachweise einzureichen, welche von der 
Tagespflegeperson und den Erziehungsberechtigten zu 
unterzeichnen sind. Diese dürfen die insgesamt bewilligte 
Stundenanzahl nicht überschreiten. Für Betreuungstage 
nach dem 25. sollen die voraussichtlich anfallenden Stun-
den angegeben werden. Sollten sich im Nachhinein Ände-
rungen diesbezüglich ergeben, sind diese der Fachgruppe 
Jugend mitzuteilen und werden im folgenden Monat ver-
rechnet. Eine Auszahlung des Tagespflegegeldes ohne 
Vorlage eines Stundenzettels erfolgt nicht.  
 
Die Summe 
der monat-
lich abzu-
rechnenden 
Stunden 
ergibt nach 
folgender 
Tabelle die 
Höhe des 
Tagespfle-
gegeldes: 
Stufe  

Betreuungs-
stunden pro 
Monat  

Tages-
pfle-
gegeld 
Betreu-
treu-
ung 
eines 
Kindes 
(5,20 €)  

Tagespfle-
gegeld Be-
treuung bei 
zwei Kin-
dern (je-
weils 4,70 
€)  

Tagespflege-
geld Betreu-
ung ab drei 
Kindern (je-
weils 4,20 €)  

1  Eingewöh-
nungszeit als 
Pauschale pro 
Kind  

42,00 €  42,00 €  42,00 €  

2  21 – 30 Stun-
den  

130,00 
€  

117,50 €  105,00 €  

3  31 – 40 Stun-
den  

182,00 
€  

164,50 €  147,00 €  

4  41 – 50 Stun-
den  

234,00 
€  

211,50 €  189,00 €  

5  51 – 60 Stun-
den  

286,00 
€  

258,50 €  231,00 €  

 

 
6  61 – 70 Stun-

den  
338,00 

€  
305,50 €  273,00 €  

7  71 – 80 Stun-
den  

390,00 
€  

352,50 €  315,00 €  

8  81 – 90 Stun-
den  

442,00 
€  

399,50 €  357,00 €  

9  91 – 100 
Stunden  

494,00 
€  

446,50 €  399,00 €  

10  101 – 110 
Stunden  

546,00 
€  

493,50 €  441,00 €  

11  111 – 120 
Stunden  

598,00 
€  

540,50 €  483,00 €  

12  121 – 130 Stun-
den  

650,00 €  587,50 €  525,00 €  

13  131 – 140 Stun-
den  

702,00 €  634,50 €  567,00 €  

14  141 – 150 Stun-
den  

754,00 €  681,50 €  609,00 €  

15  151 – 160 Stun-
den  

806,00 €  728,50 €  651,00 €  

16  161 – 170 Stun-
den  

858,00 €  775,50 €  693,00 €  

17  171 – 180 Stun-
den  

910,00 €  822,50 €  735,00 €  

18  181 – 190 Stun-
den  

962,00 €  869,50 €  777,00 €  

19  191 – 200 Stun-
den  

1.014,00 
€  

916,50 €  819,00 €  

 
Bei geringer Betreuung (bis zu 20 Stunden im Monat) er-
folgt eine stundengenaue Abrechnung nach der jeweiligen 
Stufe.  
Hierbei wird für die Betreuung eines Kindes ein Stunden-
satz in der jeweiligen Betreuungsstufe von 5,20 € gezahlt, 
bei der Betreuung von zwei Kindern für jedes Kind  
4,70 €, ab der Betreuung von drei Kindern für jedes Kind 
4,20 €.  
 
2.1.1. Betreuung zu ungünstigen Zeiten  
Für die Betreuung zu ungünstigen Zeiten (05:00 Uhr – 
07:00 Uhr und 18:00 – 22:00 Uhr) sowie an Feiertagen und 
Wochenenden werden zusätzlich 1,50 € pro Stunde und 
Kind gezahlt. Die Betreuung an Feiertagen und an Wo-
chenenden wird nur in dringenden Fällen und nach vorhe-
riger Absprache mit der Fachgruppe Jugend mit dem er-
höhten Stundensatz vergütet.  
Bei Betreuung in den Nachtstunden (22:00 Uhr bis 06:00 
Uhr) wird eine Nachtpauschale in Höhe von 35,00 € pro 
Betreuungsnacht gewährt.  
Sollte im Ausnahmefall eine Betreuung von 24 Stunden 
notwendig sein, werden pauschal 70,00 € pro Tag ausge-
zahlt (abzgl. eventueller Leistungen der Krankenkasse 
o.ä.). Betreuungstage, an denen weniger als 24 Stunden 
betreut wird, werden stundengenau abgerechnet. Über die 
Notwendigkeit entscheidet im Einzelfall die Fachgruppe 
Jugend.  
2.1.2. Erstattung von Fahrtkosten  
Über die Notwendigkeit des Fahrdienstes einer Tagespfle-
geperson hat die Fachgruppe Jugend im Vorfeld zu ent-
scheiden. Auf Antrag können die Fahrtkosten mit 0,30 € 
pro gefahrenen Kilometer von der Fachgruppe Jugend 
übernommen werden. Die Fahrzeit wird als Betreuungszeit 
für das jeweilige Kind anerkannt.  
 
2.1.3. Fortbildung  
Jede Tagespflegeperson ist verpflichtet, mindestens alle 
zwei Jahre eine fachspezifische Fortbildung zu besuchen 
und hierüber einen entsprechenden Nachweis zu erbrin-
gen. Die Fortbildungskosten werden seitens der Stadt Lage 
auf Antrag in tatsächlicher Höhe, jedoch maximal bis zu 
100,00 €, übernommen. Für die Zeit der Fortbildung wird 
kein Tagespflegegeld gezahlt.  
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2.1.4. Pädagogisches Konzept  
Gemäß § 13a des Kinderbildungsgesetzes hat jede Tages-
pflegeperson eine pädagogische Konzeption vorzulegen, 
wonach die Bildung, Erziehung und Betreuung der Tages-
pflegekinder durchgeführt wird. Als Grundlage der Erfüllung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist die Entwicklung 
der Tagespflegekinder zu beobachten und in regelmäßigen 
Abschnitten schriftlich zu dokumentieren.  
 
2.2. Kostenerstattung für die Rentenversicherung, 
Krankenversicherung und Unfallversicherung  
Die Fachgruppe Jugend erstattet qualifizierten Tagespfle-
gepersonen die nachgewiesenen tatsächlichen Aufwen-
dungen für eine angemessene Unfallversicherung bzw. der 
gesetzlichen Unfallkasse. Die Beträge richten sich nach 
den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge in der jeweils aktuellen Fassung. Vo-
raussetzung für die Erstattungen ist, dass die Tagespflege-
person mindestens in drei Monaten im Kalenderjahr Kinder 
in Kindertagespflege betreut hat, für die die Fachgruppe 
Jugend der Stadt Lage Tagespflegegeld gezahlt hat. Bei 
gesetzlicher Rentenversicherungspflicht und gesetzlicher 
Krankenversicherungspflicht erfolgt die Erstattung des hal-
ben Beitrages auf Nachweis der tatsächlich getätigten Zah-
lungen im Zahllauf des Tagespflegegeldes jeweils zum En-
de eines Monats. Die Übernahme dieser Kosten seitens 
der Stadt Lage erfolgt nur für die tatsächliche Betreuungs-
zeit.  
 
2.3. Berechnung des maßgeblichen Einkommens / El-
ternbeitrages  
Die Berechnung und Heranziehung der Eltern für die Inan-
spruchnahme von Leistungen der Kindertagespflege erfolgt 
gem. § 90 SGB VIII einkommensabhängig auf Basis der 
Kostenbeitragstabelle als öffentlich-rechtlicher Kostenbei-
trag. Grundlage für die Berechnung des Kostenbeitrages ist 
die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Tageseinrichtungen für Kinder und für Kinder in der Kinder-
tagespflege auf dem Gebiet der Stadt Lage in der jeweils 
gültigen Fassung.  
 
2.4. Kostenbeitrag  
Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in dem 
das Kind in die Tagespflegestelle aufgenommen wird und 
endet in der Regel mit Ablauf des Kindergartenjahres, zu 
dessen Ende das Kind die Tagespflegestelle verlässt. Sie 
wird durch die tatsächliche An- und Abwesenheit des Kin-
des nicht berührt.  
Gemäß § 23 Abs. 1 des Kinderbildungsgesetzes kann die 
Tagespflegeperson ein angemessenes Entgelt für Mahlzei-
ten verlangen (max. 3,00 € pro Kind und Tag).  
Die Höhe der Elternbeiträge wird auf die maximale Höhe 
der Aufwendungen begrenzt.  
 
3. Kündigung  
Eine Beendigung des Tagespflegeverhältnisses vor Ablauf 
des Bewilligungszeitraumes bedarf einer schriftlichen Kün-
digung mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Mo-
natsende durch die Erziehungsberechtigten oder durch die 
Tagespflegeperson. Ausnahmen dieser Regelung bedürfen 
der Zustimmung der Fachgruppe Jugend. Das Kündi-
gungsschreiben muss sowohl der Fachgruppe Jugend als 
auch dem jeweiligen Vertragspartner zugehen. Die Fach-
gruppe Jugend kann das Tagespflegeverhältnis bei Nicht-
eignung der Tagespflegeperson jederzeit durch Entzug der 
Pflegeerlaubnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
enden.  
 

 
4. Generalklausel  
Besonders gelagerte Betreuungsfälle werden von der 
Fachgruppe Jugend dem Bedarf entsprechend nach 
pflichtgemäßem Ermessen beurteilt und entschieden.  
 
5. Inkrafttreten  
Diese Richtlinien treten am 01.08.2016 in Kraft und erset-
zen die bisherigen Richtlinien der Stadt Lage zur Förde-
rung von Kindern in Tagespflege 
 
Lage, den 12.07.2016 
 
Stadt Lage 
- Der Bürgermeister - 
In Vertretung 
 
 
gez. T. Paulussen 
Allgemeiner Vertreter  
des Bürgermeisters 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
330 Verordnung über das Offenhalten von Ver-

kaufsstellen vom 13.07.2016 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) 
vom 16. November 2006 (GV.NRW.2006, S. 516) in der 
zur Zeit geltenden Fassung wird für die Stadt Lage verord-
net: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen im Gebiet der Stadt Lage dürfen am Sonn-
tag, dem 25. September 2016, aus Anlass der Veranstal-
tungsreihe „Lagenser Zeitreise" und am Sonntag, dem 18. 
Dezember 2016, aus Anlass des traditionellen Weih-
nachtsmarktes in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet 
sein. 
 

§ 2 
 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 6 Abs. 1 LÖG NRW Verkaufsstellen öffnet. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 13 Abs. 2 LÖG 
NRW mit einer Geldbuße bis zu 5000,00 Euro geahndet 
werden. 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. 
 
Lage, den 13.07.2016 
 
 
Stadt Lage 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Im Auftrag 
gez. F. Rayczik 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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331 Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Lage 

vom 13.07.2016 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) und des § 2 Abs. 3 des 
Gebührengesetzes für das Land NRW vom 23.08.1999 
(GV. NRW. S. 524) in den jeweils geltenden Fassungen hat 
der Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 07.07.2016 
folgende Verwaltungsgebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflichtige Leistungen 

 
Für die in der Anlage genannten Leistungen erhebt die 
Stadt Lage Verwaltungsgebühren. Die Erhebung von Ge-
bühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften für besondere 
Leistungen, die in dem Gebührentarif nicht aufgeführt sind, 
bleibt unberührt. 
 

§ 2 
Höhe der Gebühr 

 
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Anlage. 
Bei mehreren gebührenpflichtigen Leistungen entstehen 
Gebühren einzeln nach den jeweiligen Tarifnummern der 
Anlage. 
 
(2) Für Leistungen, für welche die Anlage einen Gebüh-
renrahmen oder eine Bemessung nach Stundensätzen 
vorsieht, sind bei der Festsetzung der Gebühr die Vorberei-
tungszeit und die wirtschaftliche oder sonstige Bedeutung 
der Leistung zu berücksichtigen. 

 
§ 3 

Gebührenfreiheit 
 
Gebührenfrei sind: 
 

a) Leistungen, für die nach gesetzlichen Vorschriften 
sachliche oder persönliche Gebührenfreiheit be-
steht, 

 
b) Leistungen im Rahmen der Amtshilfe, 

 
c) Leistungen, die überwiegend im öffentlichen Inte-

resse liegen (Beispiele: Wirtschaftsförderung, 
Wissenschaft etc.). 

 
§ 4 

Auslagenersatz 

 
Auslagen im Sinne des § 5 Abs. 7 KAG kann die Stadt La-
ge auch dann gesondert in Rechnung stellen, wenn die 
Leistung selbst gebührenfrei ist. 

 
§ 5 

Billigkeitsmaßnahmen 
 
Gebühren und Auslagen können auf Antrag  ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn dies aus Gründen der Bil-
ligkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, ge-
boten ist. 
 
Im Übrigen richten sich die Stundung und der Erlass von 
Verwaltungsgebühren nach den Vorschriften des KAG. 

 
§ 6 

Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Leistung selbst oder 
durch zurechenbares Verhalten eines Dritten veranlasst hat 
oder wer durch sie begünstigt wird. 
 
(2) Von mehreren an einer Angelegenheit Beteiligten ist 
jeder gebührenpflichtig, soweit die Leistung ihn betrifft. 
 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung 
fällig. 
 
(2) Vor Fälligkeit kann von dem Gebührenschuldner 
eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Leistung 
entstehenden Gebühr verlangt werden. 
 
(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quit-
tung. 
 

§ 8 
Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von An-

trägen 
sowie für Widerspruchsbescheide 

 
(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leis-
tung abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenom-
men, so wird eine Gebühr gemäß § 5 Abs. 2 KAG erhoben. 
 
(2) Für Widerspruchsbescheide wird nur dann eine Ge-
bühr erhoben, wenn der Verwaltungsakt, gegen den Wi-
derspruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist und wenn 
und soweit der Widerspruch zurückgewiesen wird. Die Hö-
he der Gebühr richtet sich nach § 5 Abs. 3 KAG. 
 

§ 9 
Beitreibung 

 
Die Gebühren können nach § 1 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz NRW – VwVG NRW) vom 
19. 02.2003 (GV. NRW. S. 156) in der zurzeit geltenden 
Fassung im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben 
werden. 
 

§ 10 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2016 in Kraft; gleichzeitig tritt 
die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Lage vom 
21.12.2010 außer Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Verwaltungsgebührensatzung der Stadt 
Lage vom 13.07.2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
  
Gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sein denn, 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 
 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Verwal-
tungsgebührensatzung der Stadt Lage vom 13.07.2016 
wird auf der Internetseite der Stadt Lage 

 
www.lage.de/Rathaus&Politik/Bürgerservice/Bekanntmach

ungen 
 
zugänglich gemacht. 
 
 
Lage, den 13.07.2016 
 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
gez. Frank Limpke 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
332 Bekanntmachung 
 
I. 
 
Der Bürgermeister der Stadt Lemgo, 32655 Lemgo, hat 
gemäß § 68 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbin-
dung mit den §§ 100 bis 104 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-) 
vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 926) in der z. Zt. gültigen 
Fassung die Planfeststellung für das nachstehende Vorha-
ben beantragt: 
 
Hochwasserschutz und ökologische Verbesserung der 
Bega im Stadtgebiet Lemgo zwischen Gewässerstation 
18 + 233,90 und 19 + 481,00. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus den Antragsunterlagen von 
Dezember 2015, Januar und Februar 2016 ersichtlich. 
 
Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Alten Hansestadt Lemgo, Straßen und Entwässerung 
Lemgo, Heustraße 36 – 38, 32657 Lemgo, Zimmer Nr. 503 
 
während der allgemeinen Dienststunden innerhalb der Aus-
legungsfrist von einem Monat eingesehen werden. Die 
einmonatige Auslegungsfrist beginnt am 01.08.2016 und 
endet mit Ablauf des 31.08.2016. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben und Stellungnahmen 
von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entschei-
dung einzulegen (vgl. § 70 WHG und § 9 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
24.02.2010 (BGBl. I Seite 94) in Verbindung mit § 73 Ab-
satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV 
NRW Seite 602) - jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung - 
sind zur Vermeidung des Ausschlusses spätestens inner-
halb von 2 Wochen nach dem Ende der vorbezeichneten 
Auslegungsfrist schriftlich - möglichst in dreifacher Ausfer-
tigung - oder zur Niederschrift bei der 
 
Alten Hansestadt Lemgo, Straßen und Entwässerung 
Lemgo, Heustraße 36 – 38, 32657 Lemgo, Zimmer Nr. 503 
 
zu erheben. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
und Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen und Stellungnahmen muss die la-
dungsfähige Anschrift ersichtlich sein. Außerdem sollten 
die Einwendungen begründet werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. 
 
Über die eingegangenen Einwendungen und Stellungnah-
men wird in einem noch festzusetzenden Termin mündlich 
verhandelt. Zu diesem Termin ergeht an diejenigen, die 
Einwendungen erhoben oder eine Stellungnahme abgege-
ben haben, eine besondere Einladung. Darüber hinaus 
wird der Termin öffentlich bekannt gemacht. Bei Ausblei-
ben eines/-r Beteiligten kann in dem Erörterungstermin 
auch ohne ihn/sie verhandelt werden. Verspätete Einwen-
dungen und Stellungnahmen bleiben bei der Erörterung 
und Entscheidung unberücksichtigt. 
 
Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind, können diese durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung der Ent-
scheidung kann in solchen Fällen ebenfalls durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermines. 
 
Detmold, 12.07.2016 
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
670.0 Umweltrecht, Controlling 
Im Auftrag 
 
Vahle 
 
Az.: 4.3-66 38 22-11/23 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 70 
WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Straßen und Entwässerung Lemgo 
Heustraße 36 – 38 
32657 Lemgo 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Stadt Lügde 
 
333 Ersatzbestimmung für ein Mitglied des Rates 

der Stadt Lügde gemäß § 45 Kommunalwahl-
gesetz (KWahlG)  

 
Herr Franz Joseph Kuffner ist mit Ablauf des 13.06.2016 
als Vertreter der Freien Demokratischen Partei (FDP) aus 
dem Rat der Stadt Lügde durch Verzicht ausgeschieden. 
 
Aufgrund § 45 KWahlG wird hiermit festgestellt, dass 
 
Frau Tanja Kuffner  
Graf-Volkwin-Str. 12, 
32676 Lügde, 
 
von der Reserveliste der FDP in die Vertretung einrückt.  
 
Gegen diese Feststellung kann jeder Wahlberechtigte des 
Wahlgebietes (Stadt Lügde), die für das Wahlgebiet zu-
ständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 
an der Wahl teilgenommen haben sowie die Aufsichtsbe-
hörde innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser 
Entscheidung Einspruch erheben, wenn sie die Entschei-
dung über die Feststellung gemäß § 40 Abs. 1 Buchst. a) 
bis c) KWahlG  für erforderlich halten. 
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären beim Wahlleiter der Stadt Lügde, 
Am Markt 1, 32676 Lügde. 
 
Lügde, 13.07.2016 
 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
- Reker - 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
 
 
 
334 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/03 

„Auf der Klus“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB; hier: öffentliche Ausle-
gung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
der Stadt Lügde hat in seiner Sitzung am 06.06.2016 die 4. 
Änderung des Bebauungsplanes als Entwurf beschlossen. 
Weiterhin hat der Ausschuss beschlossen, die öffentliche 
Auslegung des Entwurfes durchzuführen.  
 
Der Beschluss des Ausschusses vom 06.06.2016 hat fol-
genden Wortlaut: 
 
„Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/03 „Auf der 
Klus“ der Stadt Lügde im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13 a BauGB wird mit den vorgestellten Planinhalten als 
Entwurf beschlossen. Auf der Grundlage des Entwurfes ist 
die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzufüh-
ren.“ 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/03 „Auf der 
Klus“ der Stadt Lügde erfolgt im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 4 Abs. 2 
BauGB.    

 
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
01/03 „Auf der Klus“ der Stadt Lügde liegt mit der Begrün-
dung nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  
 
08. August 2016 bis einschließlich 09. September 2016 

 
im Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Lügde, Am 
Markt 1, 32676 Lügde während der Dienststunden zu je-
dermanns Einsicht aus. Die Öffentlichkeit kann sich hier 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung unterrichten (§ 13 a Abs. 
3 Satz 1 Nr. 2 BauGB).   
 
Zusätzlich kann der Entwurf der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes im Internet unter www.luegde.de / Rathaus & 
Verwaltung / Mitteilungen eingesehen werden.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Umgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 Lügde schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der  Beschlussfas-
sung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/03  
unberücksichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Nach § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung (Be-
kanntmVO) wird bestätigt, dass der obige Wortlaut des Be-
schlusses zur 4. Änderung des Bebauungsplanes mit dem 
Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Pla-
nen und Bauen in seiner Sitzung am 06.06.2016 gefasst 
hat, übereinstimmt und dass die entsprechend § 2 Abs. 1 
und 2 BekanntmVO einzuhaltenden Formvorschriften ein-
gehalten wurden. Die Bekanntmachung des Beschlusses 
wird angeordnet.  
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Pla-
nen und Bauen der Stadt Lügde vom 06.06.2016 über den 
Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/03 
„Auf der Klus“ der Stadt Lügde und dessen öffentliche Aus-
legung wird hiermit nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Lügde, 15.07.2016 
 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Jobcenter Lippe 
 
335 Öffentliche Zustellung eines Widerspruchsbe-

scheides vom 29.06.2016 für die Zeit vom 
01.03.2016 bis 31.08.2016 an Frau Julia Reifer, 
letzte bekannte Anschrift: Emilienstr. 15, 33813 
Oerlinghausen 

 
An Frau Julia Reifer ist am 29.06.2016 unter dem Akten-
zeichen 1.2 – W00355/2016 ein Widerspruchsbescheid er-
lassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Julia 
Reifer unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Widerspruchsbescheid durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr 
als zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung be-
ginnt die Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel 
grundsätzlich nicht möglich sind.  
 
Die Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Oerlinghausen, Wirtschaftliche Hilfen, Rathaus-
platz 5, in 33813 Oerlinghausen, Zimmer 3 während der 
üblichen Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 07.07.2016 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Angela Gellrich 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2016 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,82 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


